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SEPA Lastschrift Mandat (Neu- oder Änderungsmitteilung) 

 
 

 

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basislastschriften 
 

Zahlungs-
empfänger 

Schützenverein Hirschlanden 1923 e.V., Sonnenstr. 35, 71229 Leonberg 

IBAN: DE67 6049 1430 6860 5180 06 BIC: GENODES1VBB 

Name des Kreditinstituts: VR-Bank Ludwigsburg 

Gläubiger-ID: DE82ZZZ00000314034 Mandatsreferenz * 

Kontoinhaber 

Name: 

Vorname: 

Straße:  

PLZ: Ort: 

Kto-Nr: BLZ: 

IBAN: BIC: 

Name des Kreditinstituts: 

 
Mandat für den Einzug von SEPA-Basislastschriften: 
Ich/Wir ermächtige/n den Schützenverein Hirschlanden 1923 e.V., Zahlungen vom o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Hirschlanden 1923 e.V. auf mein/unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Das Mandat gilt sowohl für einmalige Zahlungen als auch für wiederkehrende Zahlungen. 
 
 

……………………………………...……...                         ……………………………………….….... 
Ort, Datum              Unterschrift Kontoinhaber 

* Die Mandatsreferenz wird dem Kontoinhaber mit der Aushändigung des Mitgliedsausweises mitgeteilt. 
Sie setzt sich wie folgt zusammen: M-„WSV-Mitgliedsnummer (-dokumentiert auf dem Schützenausweis)“-1 

 

Jährliche Einzugstermine: 
01.03. - Mitgliedsbeitrag, Beitragsart ……………………………………., aktueller Betrag lt. Aushang 
15.04. - Jahresstandgeld und Meisterschafts-Startgelder lt. Vorabinformation (Prenotifikation) 
Sollte der o. g. Einzugstermin nicht auf einen Bankarbeitstag fallen, erfolgt der Lastschrifteinzug immer am unmittelbar 
darauf folgenden Bankarbeitstag. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 

Die Zahlung der Aufnahmegebühr (siehe Aushang) und eines ggf. anteiligen Mitgliedsbeitrags im 
Eintrittsjahr erfolgt in der Regel durch Überweisung auf das Konto des o.g. Zahlungsempfängers. 

 


